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Vernehmlassung: Änderung der Asylverordnung 2 über Finanzierungsfragen und der Verordnung über die 
Integration von Ausländerinnen und Ausländer 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Ihrem Schreiben vom 26. April 2017 laden Sie uns ein, zu den oben genannten Vorlagen Stellung zu nehmen. 
Für die uns gegebene Möglichkeit danken wir Ihnen bestens und sind gerne bereit, uns in dieser Angelegenheit 
vernehmen zu lassen. 

Der Schweizer Bauernverband (SBV) begrüsst die geplante Abschaffung der Sonderabgabe aus Erwerbseinkom-
men sowie das geplante Meldeverfahren. 

AsylV 2 

Der SBV unterstützt die vorgeschlagenen Anpassungen. 

VIntA, Art. 18 und 19 

Aus Sicht des SBV ist es wichtig, dass die Aus- und Rückzahlungen nachvollziehbar sind und der administrative 
Aufwand für die Kantone in einem angemessenen Rahmen ist. 

Wir hoffen, dass Sie unser Anliegen berücksichtigen und danken Ihnen nochmals für die Möglichkeit zur Stel-
lungnahme. 

Freundliche Grüsse 

Schweizer Bauernverband 

Markus Ritter Jacques Bourgeois 
Präsident Direktor 
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